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Erpressung

t Aus dem Zuger Strafgericht

etrügerische Hausiererin ^
Zu«. DDP Wegen Kfwerb«mässlgefi
Betrugs verurteilte das Zuger Strafgericht
eine mehrfach vorbestraft« Hausiererin zu
14 Monaten Gefängnis. Der Staatsanwalt
hatte für die Frau eine Zuchthausstrafe
von zwei Jahren und der Vert«ldiger «ine
Gefängnisstrafe von einem Jahr gefordert.
Der Hausiererin wurde vorgeworfen,
40 000 Franken auf betrügerische Weise
erschwindelt zu haben.
Die Hausiererin, die sich In den letzten
Jahren mehr oder minder mit G« legen-
heit8ge»chtiften durchschlug, gtng gemäss
Anklage des Staatsanwaltes in systematischer

Weise darauf aus, namentlich ältere
Leute auszunutzen, Ihnen das Blaue
vorzujammern und diese Leute dadurch um
Ihr Erspartes zu bringen. Si« spekuliert«
auf die Gutmütigkeit und Hilfsbereitschaft
namentlich älterer Damen. So ertrog sie

sich bei acht Personen rund 40 000 Franken,

die sie angeblich zur Flnanzlerunf
von eigenen Geschäften, zum Unterhall
der Familie oder zum Erwerb einer Mili
tärbaracke zur Unterbringung der Familit
benötigte.
Die Verurteilte wurde unehelich geboren,
heiratete bereits mit 18 Jahren und
schenkte acht Kindern das Leben. Ihre
Kinder bracht« sie bei ihrer Mutter unter,
die unter der Europabrücke in Zürich in
einem Wohnwagen logiert. Nach Verbüs-
sung der nun ausgesprochenen Strafe will
die Hausiererin ein bürgerliches Leben
beginnen, Ihren Verlobten heiraten und sess-
haft werden. Das Zuger Strafgericht lies«
so — nach den Ausführungen de«
Gerichtspräsidenten — «Gnade vor Recht»
gelten und belieee es beim Strgfmeea von
14 Moniten Gefängnis.

Gerichtsberichterstattungen
sind meist

fragwürdig. So eindeutig
manipuliert wie diese
jedoch fanden wir bis
jetzt keine. Eine
manipulierte Gerichtspraxis

erfordert ja auch
eine manipulierte
Berichterstattung. Was
sich hier aber Gericht
und Presseinterpret
erlaubten steht gewissen
Diskriminierungsmetho-
den aus dem 18, Jahrhundert

sehr nahe.

Für die Frau aus Zug
war der Weg durch
unsere Institutionen schon
längst vorgezeichnet.
Unter der Europabrücke
geboren, gezeichnet
von der Verachtung der
Sesshaften dem Wandervolk

gegenüber, ständig
von finanziellen

Schwierigkeiten verfolgt,
bleibt da nichts als
eine grosse Unsicherheit.
Diese Unsicherheit zeigt
sich in solchen Delikten,
die meist naiv und
unüberlegt verübt werden.

Statistiken aus der
Fürsorgepraxis zeigen
es eindeutig, bie gröss-
ten Schwierigkeiten
haben immer wieder "sess-
hafte" Fahrende. Jenische

also, die aufgrund
äusserem Zwang, aus Angst
vor der behördlichen
Repression ihren Wohnwagen

mit der Wohnung
vertauscht haben.
Wirtshausschlägereien und
andere Delikts werden nicht
von wirklich Fahrenden
verübt. Sie sind Hilferufe

von Menschen, denen
man die traditionelle
Existenzgrundlage
genommen hat. Sie sind
Ausdruck einer heimatlosen

Minderheit, die
ihr Unbehagen nicht mehr
anders formulieren kann.

Frau X wurde zu
einem Mindeststraf-
mass verurteilt unter

dem Versprechen,
nach der Haftverbüs-
sung sesshaft zu leben.

Sieht das Gericht in
Zug darin die ideale
Lösung? Der Versuch
wird für Frau X neue
Probleme bringen,
denen sie höchetwahr-
scheinlich nicht
gewachsen sein wird.
Wer wird ihr dabei
helfen? Vormundschaft
oder Schutzaufsicht,
Menschen also, die
meist für das Fahrende
Volk nicht da3 geringste

Verständnis haben?
Den ersten Eindruck
der Sesshaftigkeit
wird Frau X allerdings
schon im Knast
bekommen! Ob sie ihr
"Zigeunerleben"
freiwillig mit diesem
anderen vertauschen
wird?

„ Zigeunermagie im Alpenland "
Die Besprechung dieses wichtigen Buches (vor allem für Fahrende) bringenwir im nächsten Heft. "Zigeunermagie im Alpenland", geschrieben vom Grossrat

und Schriftsteller Sergius Golowin, erschien 1974 im Huber-VerlagFrauenfeld, Es gehört zu den wichtigsten Schriften über die Geschichte
des Fahrenden Volke« in der Schweiz.
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